
Bezirksamt Hamburg Mitte                                                                                       Juni 2008  
Ausländerabteilung, M/EA 43  
 
Sonderschalter für ausländische Seeleute / Binnenschiffer und Werkvertragsarbeitnehmer 
sowie für die Abgabe von Verpflichtungserklärungen 
 

Merkblatt Umflaggungen 
 
Sitz:         Klosterwall 2  (Block A) 
                 20095 Hamburg 
                 III . Obergeschoß , Zimmer 307 
 
Ansprechpartner:                                     
                                  -Herr Wulf          Tel. 42854.2393 
                                  e-mail: Uwe Karsten.Wulf@hamburg-mitte.hamburg.de 
                                                                     
                                  Fax: 42854.1834 
                                   
 
 
Servicezeiten :         Montag         08.00   -   16.00      Uhr 
                                  Dienstag       08.00   -   12.00      Uhr 
                                  Mittwoch        Geschlossen 
                                  Donnerstag   08.00   -   16.00      Uhr 
                                  Freitag          08.00   -   12.00     Uhr 
 
Antragsverfahren:   Grundsätzlich benötigen wir bei Um- oder Rückflaggung von Schiffen 
eine Bestätigung des Bundesamtes für Seeschiffahrt und Hydrographie (BSH) oder der See-
Berufsgenossenschaft über die beantragte Umflaggung. 
Zusammen mit einem Anschreiben der Reederei / Agentur legen Sie bitte für jeden Seemann 
den Pass im Original sowie ein biometrisches Foto 35 x 45 mm und den Formblattantrag zur 
Beantragung der Aufenthaltserlaubnis vor. Diese erhalten Sie in der Dienststelle oder im 
Internet unter www.Hamburg.de  /Hamburg Service/Formular Download /Aufenthalts-
genehmigung. 
Für die Ersterteilung der Aufenthaltserlaubnis (max. für die Dauer von 1 Jahr ) wird eine 
Verwaltungsgebühr in Höhe von 50 Euro pro Antrag/Person  erhoben. 
Gerade bei größeren Personengruppen ist es für uns sehr hilfreich, wenn die Unterlagen 
bereits vor dem Termin des Einlaufens im Hafen vorab zugefaxt werden , um eine EDV-
Erfassung   vornehmen zu können. 
Da die Seeleute überwiegend an Bord verbleiben, benötigen wir für den vorsprechenden 
Mitarbeiter der Reederei/Agentur  von jedem Seemann eine entsprechende Vollmacht zur 
Wahrnehmung der ausländerbehördlichen Angelegenheiten. 
Erfolgt die Umflaggung nicht im Hamburger Hafen, sondern im Ausland, oder gehörte  der 
Seemann nicht bereits unter der ausländischen  Flagge zur Besatzung des jetzt umgeflaggten 
Schiffes, muss die Beantragung der Aufenthaltserlaubnis bei der zuständigen deutschen  
Auslandsvertretung erfolgen.  
 
Ihr Bezirksamt 
Hamburg-Mitte     
 


